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Bildungs- und Kulturdirektion 
Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung 
 
 
 
 

Schwimmunterricht, empfohlene Ausbildung für Lehrpersonen 
oder Schwimmfachpersonen 

Schwimmunterricht in der Volksschule soll nur von Lehrpersonen oder Schwimmfachpersonen erteilt 

werden, die im Besitz eines gültigen Brevets der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft sind.  

 

2011 hat die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG eine neue, modularisierte Ausbildungs-

struktur eingeführt. Das Brevet 1 wurde durch die beiden Module Brevet Basis Pool und Brevet Plus 

Pool abgelöst. Diese Ausbildungsstruktur bringt den Vorteil, dass allen Anspruchsgruppen eine pas-

sende Ausbildung zur Verfügung gestellt werden kann. Die empfohlene Ausbildung ist abhängig davon, 

wo der Schwimmunterricht durchgeführt wird: 

 

 

 

Durchführungsort des  
Schwimmunterrichts   

Empfohlene   
Mindestmodule   

Begründung   

Beaufsichtigtes   
Schwimmbad/Hallenbad   

Brevet Basis Pool   In einem beaufsichtigten Schwimm-
bad/Hallenbad ist ein Bademeister vor 
Ort, der nach einer Alarmierung das Ret-
tungsdispositiv durchführen kann. Lehr-
personen müssen jedoch auf Gefahren 
hin sensibilisiert und befähigt sein, in 
Notsituationen den Alarm auszulösen 
und falls nötig, selber als Retter/in einzu-
greifen und Ertrinkende zu retten.   

Unbeaufsichtigtes   
Schwimmbad/Hallenbad   

Brevet Plus Pool   
 beinhaltet Nothilfe 
und  BLS-AED 

Die Schwimmunterricht erteilende Person 

muss das Rettungsdispositiv durchführen 

können. 

Beaufsichtigtes Seebad  
(Eintrittsgebühr)   

Brevet Basis  
Pool   

In einem beaufsichtigten Seebad ist ein 
Bademeister vor Ort, der nach einer Alar-
mierung das Rettungsdispositiv durchfüh-
ren kann. Lehrpersonen müssen jedoch 
auf Gefahren hin sensibilisiert und befä-
higt sein, in Notsituationen den Alarm 
auszulösen und falls nötig selber als Ret-
ter/in einzugreifen und Ertrinkende zu ret-
ten.   

See   Brevet Basis und    
Modul See   be-
inhaltet Nothilfe 
und BLS-AED   

Die Schwimmunterricht erteilende Person 

muss das Rettungsdispositiv durchführen 

können. 


